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Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 18. Dezember 2013 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/68/457)] 

68/191. Vorgehen gegen die Tötung von Frauen und Mädchen  
aufgrund des Geschlechts 

 Die Generalversammlung, 

 tief besorgt darüber, dass die weltweite Verbreitung verschiedener Erscheinungsfor-
men der Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund des Geschlechts1 alarmierende Ausma-
ße annimmt, 

 besorgt über die gewaltsame Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund des Ge-
schlechts, jedoch gleichzeitig die Anstrengungen anerkennend, die in verschiedenen Regio-
nen zur Bekämpfung dieser Form der Gewalt unternommen werden, insbesondere in Län-
dern, in denen der Begriff des Femizids oder Feminizids in das innerstaatliche Recht aufge-
nommen wurde, 

 im Bewusstsein, dass in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte2 der Grund-
satz der Unzulässigkeit von Diskriminierung bekräftigt wird und verkündet wird, dass alle 
Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne irgendeinen Unter-
schied, eingeschlossen eines Unterschieds nach dem Geschlecht, Anspruch auf alle in der 
Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten haben, insbesondere das Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person, 

 unter Hervorhebung der Bedeutung der Erklärung über die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen3, in der Gewalt gegen Frauen als jede gegen Frauen aufgrund ihrer Ge-
schlechtszugehörigkeit gerichtete Gewalthandlung definiert wird, durch die Frauen körper-
licher, sexueller oder psychologischer Schaden oder Leid zugefügt wird oder zugefügt wer-
den kann, einschließlich der Androhung derartiger Handlungen, der Nötigung und der will-
kürlichen Freiheitsberaubung, gleichviel ob im öffentlichen oder im privaten Bereich, 

_______________ 
1 In einigen Ländern steht die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts als „Femizid“ 
oder „Feminizid“ unter Strafe und ist in diesen Ländern unter diesem Begriff im innerstaatlichen Recht um-
schrieben. 
2 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/ 
aemr.pdf. 
3 Resolution 48/104. 
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 im Bewusstsein der Verpflichtungen, die die Vertragsstaaten durch die Annahme des 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau4 eingegangen 
sind, das die Vertragsstaaten verpflichtet, alle geeigneten politischen, sozialen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Siche-
rung der vollen Entfaltung und Förderung der Frau zu treffen, damit gewährleistet wird, 
dass sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt mit dem Mann ausüben 
und genießen kann, unter Berücksichtigung des Fakultativprotokolls zu dem Übereinkom-
men5, 

 unter Berücksichtigung der auf der Vierten Weltfrauenkonferenz angenommenen Er-
klärung und Aktionsplattform von Beijing6, in der Gewalt gegen Frauen als Hindernis auf 
dem Weg zur Verwirklichung der Ziele der Gleichberechtigung, der Entwicklung und des 
Friedens bezeichnet und zugleich hervorgehoben wird, dass diese Gewalt die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten der Frau verletzt und ihren Genuss dieser Rechte und Freiheiten 
beeinträchtigt oder vereitelt, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, alle Menschenrechte und Grund-
freiheiten zu fördern und zu schützen, und bekräftigend, dass die Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts gegen die Charta der Vereinten Nationen, das Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau und andere internationale Rechtsakte auf 
dem Gebiet der Menschenrechte verstößt und dass die Beseitigung dieser Diskriminierung 
ein fester Bestandteil der Anstrengungen zur Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen 
Frauen ist, 

 betonend, dass die Staaten verpflichtet sind, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für alle, einschließlich Frauen und Mädchen, zu fördern und zu schützen, und dass sie die 
nötige Sorgfalt walten lassen müssen, um Gewalthandlungen gegen Frauen und Mädchen zu 
verhüten und zu untersuchen, die Täter zu bestrafen, die Straflosigkeit zu beseitigen und die 
Opfer zu schützen, und dass die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung die Menschenrechte 
und Grundfreiheiten der Opfer verletzt und ihren Genuss dieser Rechte und Freiheiten be-
einträchtigt oder vereitelt, 

 eingedenk der Aktionen und Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten ergreifen sollen, um 
ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen im Hinblick auf die Beendigung der Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen nachzukommen, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung über ver-
schiedene Aspekte der Gewalt gegen Frauen und Mädchen aller Altersstufen, 

 unter Betonung der Bedeutung der Aktualisierten Musterstrategien und praktischen 
Maßnahmen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Besei-
tigung von Gewalt gegen Frauen7 als Möglichkeit zur Unterstützung der Länder beim Aus-
bau ihrer nationalen Kapazitäten auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege zur Reaktion auf alle Formen von Gewalt gegen Frauen, 

_______________ 
4 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 
II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579. 
5 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 
Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000; AS 2009 265. 
6 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_2.html. 
7 Resolution 65/228, Anlage. 
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 Kenntnis nehmend von dem Bericht der Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen 
Frauen, deren Ursachen und deren Folgen8 und von der Resolution 20/12 des Menschen-
rechtsrats vom 5. Juli 2012 über die Beschleunigung der Bemühungen zur Beseitigung aller 
Formen von Gewalt gegen Frauen: Rechtsbehelfe für Frauen, die Gewalt ausgesetzt waren9, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den vereinbarten Schlussfolgerungen der 
siebenundfünfzigsten Tagung der Kommission für die Rechtsstellung der Frau vom 
15. März 201310, in denen die Kommission unter anderem alle Regierungen nachdrücklich 
aufforderte, nach Bedarf die innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu stärken, um die gewalt-
same Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund des Geschlechts zu bestrafen, und konkre-
te Mechanismen oder Leitlinien zur Prävention, Untersuchung und Beseitigung dieser zu 
verurteilenden Formen geschlechtsspezifischer Gewalt zu integrieren, 

 sowie mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den verschiedenen auf regionaler Ebe-
ne eingeleiteten Initiativen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, dar-
unter beispielsweise das Interamerikanische Übereinkommen über die Verhütung, Bestra-
fung und Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, das Protokoll zu der Afrikanischen Charta 
der Menschenrechte und Rechte der Völker über die Rechte der Frauen in Afrika, das Über-
einkommen des Südasiatischen Verbands für regionale Zusammenarbeit über die Verhütung 
und Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels zum Zweck der Prostitution, die Erklä-
rung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen in der Region des Verbands Südostasia-
tischer Nationen, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt und das Übereinkommen des Europarats zur 
Bekämpfung des Menschenhandels, 

 mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Arbeit des Systems der Vereinten Natio-
nen im Hinblick auf die Verhütung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
und die Reaktion darauf, 

 erfreut über den erheblichen Beitrag, den viele Organisationen der Zivilgesellschaft 
und die akademische Welt zur Auseinandersetzung mit den verschiedenen Formen von Ge-
walt gegen Frauen und Mädchen leisten, indem sie in ihren jeweiligen Gemeinschaften For-
schungsarbeiten und Direktmaßnahmen durchführen, 

 höchst beunruhigt über die Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu den 
am wenigsten bestraften Verbrechen in der Welt zählt, 

 tief besorgt über das hohe Ausmaß der Straflosigkeit bei Tötungen von Frauen und 
Mädchen aufgrund des Geschlechts und in Anerkennung der Schlüsselrolle des Strafjus-
tizsystems bei der Verhütung der Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund des Ge-
schlechts und der Reaktion darauf, einschließlich der Beendigung der Straflosigkeit für die-
se Verbrechen, 

 in Bekräftigung der Verpflichtung, zusammenzuarbeiten, um diesen Verbrechen unter 
voller Einhaltung der internationalen und innerstaatlichen Rechtsinstrumente ein Ende zu 
setzen, 

 1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die nötige Sorgfalt walten zu las-
sen, um Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen im Einklang mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften zu verhüten, zu untersuchen, strafrechtlich zu verfolgen und zu bestra-
fen; 

_______________ 
8 A/HRC/20/16. 
9 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 53 und Korrigen-
dum (A/67/53 und Corr.1), Kap. IV, Abschn. A. 
10 Official Records of the Economic and Social Council, 2013, Supplement No. 7 (E/2013/27). 
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 2. fordert die Mitgliedstaaten außerdem nachdrücklich auf, zu erwägen, bei Bedarf 
institutionelle Initiativen einzuleiten, um die Verhütung der Tötung von Frauen und Mäd-
chen aufgrund des Geschlechts und die Bereitstellung rechtlichen Schutzes, einschließlich 
geeigneter Rechtsbehelfe, Wiedergutmachung und Entschädigung für die Opfer solcher 
Verbrechen, zu verbessern, im Einklang mit dem geltenden innerstaatlichen Recht und Völ-
kerrecht und gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Erklärung über Grundprinzipien 
der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Opfern von Machtmissbrauch11; 

 3. bittet die Mitgliedstaaten, eine Vielzahl von Maßnahmen zu ergreifen, darunter 
Präventivmaßnahmen und der Erlass und die Umsetzung von Rechtsvorschriften betreffend 
die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund des Geschlechts, und diese Maßnahmen re-
gelmäßig im Hinblick auf ihre Verbesserung zu überprüfen; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Zuge ihres Handelns auf allen 
Ebenen die Straflosigkeit zu beenden, indem sie sicherstellen, dass diejenigen, die diese ab-
scheulichen Verbrechen gegen Frauen und Mädchen begehen, zur Rechenschaft gezogen 
und bestraft werden; 

 5. fordert die Mitgliedstaaten außerdem nachdrücklich auf, soweit angemessen, 
die Konzeption, Durchführung und Bewertung umfassender Programme zu erwägen, die 
das Ziel verfolgen, alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu verhüten, die 
Verwundbarkeit der Opfer zu verringern und die einzigartigen Gefährdungen zu mindern, 
die von den Tätern der Tötungen von Frauen und Mädchen aufgrund des Geschlechts aus-
gehen, unter anderem durch Forschungsarbeiten mit einem Schwerpunkt auf der Aufklärung 
der Öffentlichkeit und auf Interventionen, die gezielt an diesen Verwundbarkeiten und Ge-
fährdungen ansetzen; 

 6. bittet die Mitgliedstaaten, die Reaktion des Strafjustizsystems auf die Tötung 
von Frauen und Mädchen aufgrund des Geschlechts zu stärken, insbesondere Maßnahmen 
zur Unterstützung der Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Untersuchung, strafrechtlichen 
Verfolgung und Bestrafung aller Formen dieser Verbrechen und zur Bereitstellung von 
Wiedergutmachung und/oder Entschädigung für die Opfer und ihre Angehörigen oder un-
terhaltsberechtigten Personen, soweit angemessen, im Einklang mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften; 

 7. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, die bestehenden Probleme betreffend die 
Untererfassung anzugehen, indem sie die Datenerhebung und -analyse verbessern und im 
Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften einschlägige Daten weitergeben und 
sachdienliche Informationen über die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund des Ge-
schlechts austauschen, die als Grundlage für die Ausarbeitung, Überwachung und Evaluie-
rung von Rechtsvorschriften, Politiken und Programmen dienen; 

 8. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Aktualisierten Musterstrategien und prakti-
schen Maßnahmen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen7 gebührend zu berücksichtigen, um die einzelstaatli-
che Reaktion auf die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund des Geschlechts zu stär-
ken; 

 9. legt den zuständigen Institutionen und Einrichtungen der Vereinten Nationen, 
insbesondere dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, 
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau, dem Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte und der Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstel-
lung und Ermächtigung der Frauen (UN-Frauen), nahe, die Mitgliedstaaten auf Anfrage bei 
der Ausarbeitung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen auf nationaler, regionaler 

_______________ 
11 Resolution 40/34, Anlage. 
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und internationaler Ebene zur Verhütung und Bekämpfung der Tötung von Frauen und 
Mädchen aufgrund des Geschlechts zu unterstützen; 

 10. legt dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung und den Instituten des Verbunds des Programms der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege nahe, die Erhebung und Verbreitung sachdienlicher 
und zuverlässiger Daten und anderer damit zusammenhängender, von den Mitgliedstaaten 
vorzulegender Informationen über ihre Anstrengungen zur Durchführung dieser Resolution 
zu erleichtern; 

 11. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung und die Institute des Verbunds des Programms der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege, auch weiterhin einschlägige Forschungsarbeiten über 
die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund des Geschlechts durchzuführen und zu koor-
dinieren, insbesondere im Zusammenhang mit der Standardisierung der Erhebung und Ana-
lyse von Daten; 

 12. legt den zuständigen Institutionen und Einrichtungen der Vereinten Nationen, 
namentlich dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, 
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau, dem Amt des Hohen Kommissars für 
Menschenrechte, UN-Frauen und anderen Sonderfonds und -programmen der Vereinten Na-
tionen, nahe, unter den Mitgliedstaaten die Bewusstseinsbildung in Bezug auf die Tötung 
von Frauen und Mädchen aufgrund des Geschlechts zu fördern; 

 13. bittet die Mitgliedstaaten, dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung Informationen zu bewährten Verfahren und andere sachdienliche 
Informationen in Bezug auf die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung dieser Ver-
brechen bereitzustellen, im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften, und legt 
den Organisationen der Zivilgesellschaft und den akademischen Kreisen in dieser Hinsicht 
nahe, dem Büro sachdienliche Informationen zukommen zu lassen; 

 14. ersucht den Generalsekretär, eine Tagung einer offenen zwischenstaatlichen 
Sachverständigengruppe zur Erörterung von Mitteln und Wegen zur wirksameren Verhü-
tung, Untersuchung, strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung der Tötung von Frauen 
und Mädchen aufgrund des Geschlechts einzuberufen, mit dem Ziel, praktische Empfehlun-
gen abzugeben, auch unter Heranziehung bestehender bewährter Verfahren, in Abstimmung 
mit den zuständigen Institutionen und Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Natio-
nen, und begrüßt das Angebot der Regierung Thailands, diese Tagung auszurichten; 

 15. bittet die Mitgliedstaaten, die Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen sowie die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung 
der Frauen im Zuge der Erarbeitung der Post-2015-Entwicklungsagenda gebührend zu be-
rücksichtigen; 

 16. bittet die Mitgliedstaaten und sonstige Geber, im Einklang mit den Regeln und 
Verfahren der Vereinten Nationen außerplanmäßige Beiträge für die beschriebenen Zwecke 
bereitzustellen; 

 17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten Ta-
gung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

70. Plenarsitzung 
18. Dezember 2013 


